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Anleitung zur Behandlung farbiger
fußböden in Wohnräumen.

In Nr. 86, 1911 dieser Fachzeitschrift ist in
schätz;enswerter Weise darauf hingewiesen, wie wenig
noch der Behandlung farbiger fußböden Beachtung
geschenkt wird, nachdem im allgemeinen beim Ausbau
eines bürgerlichen Wohnhauses mehr Sorgfalt auf die
freundliche l1errichtung der Wohnräume, flure und
Treppen verwCl1dct wird.

.Es wird vor allem die jetzt allgemein übliche
ockergelbe oder braune Tönung der fußbodenfarbe
getadelt ,md der Meinung Ausdruck gegeben. daß mit
Abschaffung dieser färbung die Langweiligkeit der
jC:tzigen Fußböden in Miets- und familienhäusern ge
hoben, und daß durch einen farbigen, grünen oder
blauen fußboden eine gute Wirkung für das Zimmer
erreicht würde.

Geht man der Sache auf den Grund, so wird man
finden, daß mit diesen Vorschlägen nicht der Kern der
Sache getroffen wird; die färbung allein wird für die
Behandlung der Fußböden nicht ausschlaggebend sein.

Vielmehr sind an dem wenig befriedigenden Aus
sehen der Stubendielen andere Umstände schuld,
welche nicht allgemein erkannt werden und welche
durch kleine Mittel gehoben werden können.

Es ist nicht Zufall, daß der ockerbraune farbton
für den Anstrich der Dielen üblich geworden ist.

Er hat sich im Laufe der Zeit jedenfalls wohl als
der am praktischsten erwiesen. Abgesehen hiervon ist
auch dieser braune Ton in ästhetischer Beziehung nicht
zu verwerfen, sondern paßt wohl in die Farben
stimmung eines W ohnraurnes.

In der freien Natur selbst, wenn man sich ein ab
xegrenztes StÜck aus der Landschaft herausgeschnittcn
denkt, beeinflußt der hraune Ton des Erdreiches das
farbige Bild.

Hier gibt der neutrale dunkle Ton den Untergrund
für den bunten Aufbau der Landschaft. Ähnlich wirkt
auch der bräunliche Ton des fußbodens als neutraler
Untergrund für die Farben der Wände und Möbel.
Wollte man daher schon bei der Diele mit leuchtenden
farben anfang:en, so wÜrde dabei die innere Ausstattung
des Zimmers sehr benachteiligt werden.

Selbstverständlich ist diese neutrale Tönung auch
durch andere farben erreichbar. Ein dunkelgrauer ,
oder für ein sehr hell gehaltenes Zimmer hellgrauer
Ton, ein zurückhaltend graugrüner, auch dunkelgelber
Ton wird für den fußbodenanstrich geeignet sein.

Eine blaue färbung paßt jedoch nicht ale Fußboden
farbe.

Selbst die antiken und mittelalterlichen fußböden in
Kirchen und Schlössern, welche reich gemustert sind,
zeigen nie die blaue farbe.

Wie läßt sich nun der jetzt allgemein übliche fuß
bodenanstrich im bÜrgerlichen Wohnhause durch ein-'
fache Mittel verbessern?

Die erste Bedingung fÜr einen ordnungsmäßigen
Diele11anstrich besteht darin, daß die Scheucr- und
Sockelleisten der Wände TI ich t mit der gleichen farbe
des Fußbodens gestrichen werden.

Diese Forderung saUte allgemein durchgeführt
werden.

Die Scheuer- und Socke!leisten sind entweder zu
dE.r "Grundfarbe der Tapete zu stimmen, indem "die
Leisten eine etwas dunklere färbung als diese erhalten.

oder sie sind mit der
streichen.

Im ersteren Palle gleichen
am flause. wekher meisfaus
gestellt wird und sich von der
abhebt. Die andere Art des
an mittelalterlichen Bauten zu
dt-s Sockelprofiles, welches sich um die darin
schneidenden fenster und kleineren Türen herumkröpft.
Man muß dann darauf achten, daß die Sockelleisten
gcnau in Höhe des kleinen SockelstÜckes, auf \vekhem
das Profil des Türrahmens aufläuft, abschließt.

Beachtet man diese beiden Regeln, so wird man
im allgemeinen schon einen zufriedenstellenden An
strich der fußböden, ohne daß Mehrkosten entstehen,
erreicht baben.

Eine weitere Verbesserung läßt sich dadurch er
reichen, daß man die fußböden einer \Vohmmg nicht
gleichmäßig mit derselben Farbe überzieht, sondern mit
der Tönung abwechselt.

Es kann z. B. der flur einen hell- oder dunkel
ockergelben Anstrich erhalten, während die Wohn
zimmer grau gestrichen werden, die Küche dagegen
\vieder rotbraun gehalten wird. Bei den nebeneinander
lie
enden Wohnräumen ist es jedoch nicht ratsam, mit
der Farbe abzuwechseln, wie es etwa bei der Tape
zierung geschieht.

Die Eintönigkeit eines heute üblichen fußbodens
besteht neben der Gleichmäßigkeit der t'ärbung noch in
der ungeteilten fläche. Die antiken und ITIittelalter
hchen t'ußböden sind deshalb reizvoll, weil sie meist
durch tei]ende l\'lnster in kleine flachen zerlegt sind.

\ViII man daher in besser ansKebauten Wohnungen
den Dielenanstrich vervollkommnen, so muß man ver
suchen, diese Flächenteilung auf den Olfarbcn
anstrich in geeigneter einfacher Weise zu übertragen.
Aus praktischen GrÜnden ist es z. B. zu empfehlen. den
fußboden eines länglichen Flures seitlich mit helleren
friesen zu streichen. Die am meisten begangenen
Stellen des Jäuferartigen Mittelstreifens können nach
gestrichen werden, ohne daß die seitlichen Friese mit.
gestrichen zu werden brauchen. Die Anordnung von
seitlichen Friesen ist auch in den W olmräumen selbst
zu empfehlen. Etwa 0,50 m breit, ziehen sie sich an den
\Vänden entlang, ein dunkleres Mittelfeld einschließend
und geben dem I
al1m ein wohlgefäUiges Aussehen. Der
Zusammenstoß von Fries und Mittelfeld ist durch einen
dunkleren Streifen zu trennen.

Ein Versuch, diese Regeln beim Anstrich der fuß
böden zu befolgen, wird die Überzeugung mit sich
bringen, daß der Ölfarbenanstrich der DieLen, im bürger
lichen Wohnhause neben dem Linoleum, Fliesenbc]ag
und Parkett, wohl seinen bescheidenen Platz behaupten
kann und slch alx::h in ästhetischer Beziehung befriedi
gend' herstellen läßt. Erd menger, Rrgienmgsbaumeister.

o ==== D

Entwurf zu einer Sparkasse.
Architekten Chr. Schneider und f. Meyer in Berli!!.

(Abbildungen auf BJatt 32.)

Der Entwurf ist als Plan zu einem Verwaltungs
gebäude der städtischen Sparkasse in HaUe a. S. ge
dacht.

Um eine mÖ.I{lichst beste Ausnutzung der Baustel1e
zu' erzielen. sind die heiden Straßenseiten des .Erd
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geschosses in ihrer ganzen Ausdehnung (außer der
nötigen Durchfahrt. den heiden .Eingängen und dem
Botellzirnmer) zu Läden ausg;ebildet. Der linke der
beiden Eingänge führt an dem Botenzimmer vorbei in
die VorhaUe, die die Zugänge enthält zu dem Vorraum
der Safes, dem für die Öffentlichkeit bestimmten Teil
der Kassenhalle, dem Warteraum llnd den Aborten.
SÜdJich wird die Kassenhalle durch den Raum für den
Kassenvorsteher abgeschlossen, der in unmittelbarer
Verbindung mit der KassenhaJIe, dem Tresor und dem
Vorstandszimmer steht. Die Rückwand des Kassen
raumes ist als halbhohe Schrankwand ausgehildet. Der
Raum zur Aufbewahrung der Fahrräder lic?;t ehen erdig
hinter dem Botenzimmer und ist mit diesem verbunden.

Zu den im Kellergeschoß untergebrachten Kleider
ablagen flir die Kassenbeamten führen zwei getrennte
Treppen in nächster Nähe des Nebeneinganges und der
Arbeitsräume. EbenfaJIs im Kellergeschoß, jedoch nur
0,50 munter I::rdboden, liegt die Wahnung des tIalls
meisters.

Die drei Obergeschosse, deren drei Treppen
häuser von der Sparkasse und den Läden getrennt stnd,
enthalten Oeschäftsräume mit mehr als 70 Arbeits
plätzen.

für die Durchbildung- der Schauseiten würde
Muschelkalk zu empfehlen sein, jedoch ließe sich auch
Putz verwenden.

Die Baukosten - 17.Ji. für 1 cbm des umbauten
Raumes gerechnet - würden rd. 29,) 000 ./t betragen.
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Baupolizei und Juristentum.
In Nr. 25/1911 der ..Ostd. Bau-Ztg." war unter

gleicher Spitzmarke die Äußerung des Königsberj{er
Oberbürgermeisters, die dieser  eJegentlich der Be
ratung des Themas: übertragung der Baupolizei auf
die Stadtverwaltung Königsberg" gemacht hat, wieder
gegeben, und zwar folgenden Wortlauts:

"Die frage des juristischen oder tcchnischen Dezer
ncnten als Vertreter für meine Person ist sehr reichlich
auch im Magistrat erwogen worden. Wir haben uns
mit großer Einmütigkeit davon überzeugt, daß es un
richtig wäre, einen technischen Dezernenten anzu
stellen. Und ich für meine Person erkläre, ich würde
die übernahme ablehnen, wenn lediglich ein technischer
Dezernent da sein würde. den ich als meinen Vertreter
betracllten soll. Denn in erster Linie ist die Wahr
nehmung der Geschäfte deH Interessenten gegenüber
eine Kette fortgesetzter rechtlicher Handlungen, eine
Prüfung, ob dieses oder jenes Vorgehen rechtlich zu
lässig ist. Ohne den Herren Technikern zu nahe treten
zn wollen, muß man doch sagen, daß in vielen fällen
die Techniker die rechtliche Tragweite nicht so wie ein
Jurist übersehen können. Der Techniker würde sehr
dazu neigen, außerordentlich streng sich an den Para
graphen zn halten. Aber was das für das praktische
Leben heißt, hat man wohl verschiedentlich kennen ge
lernt. Dem bauenden Publikum wÜrde man damit
keinen Gefallen tun, wenn man fÜr einen juristischen
einen technischen Dezernenten anstellen wiirde."

Der Vorstand der ,.Vereinigung der höheren tech
nischen Baupolizeibeamten" hat nun zu dieser An
gelegenheit der ,.Deutschen Bauzeitung" ein ihm aus
den Kreisen seiner Mitglieder zugegangenes Schreiben
mit der Bitte um Veröffentlichung Übersandt, das des

allgemeinen Interesses halber, das diese Angelegenheit
hat, in nachstehendem hier wiedergegeben ist:

"Diese Äußerung (des Königsberger OberbÜrger
meisters) darf nicht unwidersprochen bleiben. Sie ist
ein leidiger Beweis dafür, wie wenig sich scJbst ein so
vorurteilsfreier und klarer Kopf, wie der KÖl1igsberger
OberbÜrgermeister, von dem Althergebrachten frei
machen kann. Der Jurist an der Spitze der BaupoJizei
Verwaltung ist ein UnglÜck. das von dem balJcnden
Publikum lange genug getragen worden ist. Alle Kla
gen über die Schwerfälligkeit der Baupolizei haben als
letzten Grund die mangelnde Selbständigkeit der höhe
ren technischen Baupolizeibeamten. Diese sind fast
überall nur dazu verdammt, Gutachten ahzugeben,
nach denen "verwaltet" wird. Ein Gutachten aher ist
und bleibt etwas Starres, Unabänderliches. Den wech
:;elnden Anforderungen des praktischen Lebens kann
nur der gerecht werden. der gleichzeitig VerwaJtungs
beamter und Sachverständig;er ist. Der.J urist kann llnd
darf von dem technischen Gutachten nicht eigenmächtig
abgehen, da er als Nichtfachmann die folgen nicht
übersehen kann. Der Techniker als Dezernent ist hin
gegen in der Lage, seine Verfügungen nach den Er
fordernissen des einzelnen Falles einzurichten. Als Gut
achter muß er sich streng an Paragraphen halten. Der
Stoff, den die Baupolizei zu verarbeiten hat, ist ganz
Überwiegend technischer Natur. Die eigentliche Ver
waltungstätigkeit ist so gering, daß fast aBe rechtlichen
Auflagen durch Vordrucke erledigt werden können. Der
höhere Techniker, der nicht imstande sein sollte, die
verschwindend wenigen Fälle. in denen wirkliche
Rechtskenntnis erforderlich ist, zu erkennen, würde erst
recht nicht seinen technischen Aufgaben gewachsen
sein. Wo es ferner etwas zu verantworten gibt, ist
dies allein Sache des Technikers. Die Verantwortung
des Juristen bei der BaupoJizei ist gleich Null. Trotz
dem soll nur letzterer in der Lage sein, den Oberbürger
meister als Polizeiverwalter zu vertreten! Die Begrün
dung-. daß der Techniker aus Unkenntnis des prak
tischen Lebens mehr daw neigt, sich außerordentlich
streng an Paragraphen zu halten, wird selbst denen ein
Lächeln entlocken, die das jetzt so beliebte Schimpfen
über den "AssessorislTlus" nicht billigen. Der Jurist ist
aber dort nicht sicher 30m Platze, wo er nur auf
KrÜcken, d. h. auf Onmd ihm von Gutachten gelieferter
Kenntnisse verwalten kann. Wer nach innen die ganze
Verantwortung zn tragen hat, muß notwendig das
Recht haben, auch nach außen unter seine geistige Ar
beit seinen Namen setzen zu dÜrfen.

Weiter kommt hinzu, daß kein fähiger Jurist auf
die Dauer nur bei der Baupolizei arbeiten wird. Hollles
Machtgefühl wird gerade tüchtigen und charaktervollen
Männern als Ersatz für eigene fruchtbare Tätigkeit
nicht genÜgen. vVährend aber auf der einen Seite ein
juristischer Dezernent keinen Stoff zu ausreichender
g-eistiger Betätigung findet, verliert der Techniker, der
zu Unrecht zurückgesetzt wird, sehr bald dasjenige
Maß von Arbeirsfreudigkeit, das zu einer ersprießlichen
\Virksamkeit unbedingt notwendig ist.

Zum Schluß sei nur noch kurz erwähnt, daß der
Geschäftsgang bei einem juristischen Dezernenten
wegen der nicht zu umgehenden häufigen Riickfragen
unnötig verlangsamt nnd verteuert wird.

Den Schaden aber hat in jedem Falle das Publikum.
Der Königsberg:er Oberhiirgermcister war also schlecht
beraten, als er sich eine Organisation zum Vorbilde
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nahm, die ihm - anscheinend ganz einseitig beleuchtet
-- als nachahmenswertes Muster hingestellt worden ist.
Es wäre wünschenswert gewesen, wenn die Königs
berger nicht nur Juristen, sondern auch höhere tech
nische Baupolizeibeamte befragt hätten. ,,"Vir wollen
hoffen, daß dies in anderen Städten kÜnfti.\?: geschehen
wird.

C====[J

Die Bau- und Terraingesellschaften
im Jahre 1!l11.

Die g-eselJschaftIiche Untcrnchmnngsform hat ge
rade aui dem Gebiete des Bau- und Terraingeschäfts
in den letzten Jahren recht bedeutende Fortschritte
gemacht. Die kapitalkräftigeren Aktiengesellschaften
haben besonders in den Großstädten einen erheblichen
Teil dcs Baugcschäfts an sich gerissen, naturgemäß
untcr Verdrängung vieler mittlerer und kleinerer Bau
unternehmer. Man würde jedoch zu weit gehen, wenn
man die zahIJosen finanziellen Zusammenbrüche von
Baufirmen ausschließlich dem rastlosen Vordringen der
Aktiengesellschaften und Gesellschaften m. b. H. zu
schreiben \volJte. Dei Betrieb des Bau- und Tcrrain
geschäfts erfordert bei den hohen Boacnprcisen und
an esichts dei" Schwierigkeiten, die sich bei Be
schaffung von Baugeldern und tlypotheken ergeben,
heute relativ große Kapitalien, die vom Einzelunter
nehmer vielfach nicht in hinreichendem Maße aufr;e
bracht werden können. Das abgelaufene Jahr stand
im Zeichen einer scharfen Propaganda für Bekämpfung
des BauschwindeIs. Bis zu einern gewissen Grade mag
die EntrÜstung über die sogenannten "Bauschieber"
gerechtfertigt sein, es wird iedoch auch hier zweifellos
arg über das Ziel hinausgeschossen. Gar mancher
solide Unternehmer, der infolge der oben erwähnten
Schwierigkeiten einen Ban vor der Vollendung auf
geben mußte und selbst dabei schwere finanzielle Ver
luste erlitten hat, wird skrupellos den Bauschiebern
zngezähJt. Das praktische Ergebnis der vielenVerhand
lu gen us\\'o Über den Bauschwindel wird vieJIeicht die
EinfÜhrung des zweiten Teiles des Gesetzes über die
Sicherung der Ballfordernngen sein. Damit würde die
tlinterJegung eincs Drittels der Baukosten zur Pflicht
gemacht. Es kann wohl kaum einem Zweifel unter
liegen, daß eine solche gesetzgeberische Maßnahme für
die Bau- lind Terraingesellschaften eine weitere recht
beachtenswerte Begünstigung bedeuten würde. Die
mittleren und kleineren Einzelunternehmer würden
dann erst recht in eine kritische Lage kommen. In den
letzten Jahren war die Unternehmungslust bei den Bau
Imd Terraingesellschaften außerordentlich rege. Neben
AktiengeseIJschaften mit zum Teil recht ansehnlichen
Grundkapitalien wurden vor allem zahlreiche GeseU
schaften m. b. tl. gegrÜndet. Die Form der letzteren
wurde vieHach auch gewählt, um der \Vertzuwachs
steuer usw. zu entgehen. Infolgedessen zeigt sich
ein ganz auffallendes Anwachsen von Gesellschaften
m. b. tl., die nur Über das gesetzlich vorgeschriebene
Mindestkapital von 20 000 J! verfügen. Besonders in
Berlin und Vororten war eine starke Zunahme der
artiger Neugründungen zu beobachten. Die Summe der
Nelleinlegungen belief sich bei Aktiengesellschaften und
Gesellschaften m. b. H. im Jahre 191 I auf 63.78 Mil!. Jl
Das bedeutet gegen das V oriahr eine Abnahme um
24,95 MUt JI Von den Neuein]egul1gen im lahre 1911
entfallen anf Kapita\serhOhnngen 11,34 MII!. .It. und anl

Neugründungen 52.44 Mill. M.
neue Bau- und
von entfallen auf die
Mill. .It Nominalkapital. ges<_mte Stamrnkapitcll
der 614 nellen Gesel1schaftcn lll. b. tI. belief sich auf
36,47 Mill../t. Nachstehende Zusammensteliung spiegelt
die Bewegung der Neueinlegungcn in den Jahren 1906
bis 1911 in Millionen Mark:

Neu- Kapitals- Summe der Neu- .
grÜndungen erhöhungcn inventierungen1906 73,48 23.\8 96.661907 42,10 25,53 67,631908 63,40 17,90 81,30

1909 64.81 12,32 77,131910 77,04 11,69 88,73
1911 52.44 11,34 63,78

In den Jahren 1906 bis 1911 sind 3030 neue Terrain
und Baugesellschaften gegründet worden. DavQn ent
fallen auf Aktiengesellschaften 119 und aui Gesellschaften m. b. H. 2911. w. c.
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Verschi eden es.
für die Praxis..

Eisenbetondecken im Peuer. Der Zeitschrift "Beton
llnd Eisen fI eiltnehmen wir den folgenden Bericht über
eine Brandprobe mit einer unsern gewöhnlichen Platten
balkendecken durchaus ähnlichen Deckenkonstruktion
"System Coignet". Die Decke bestand der Abbildung
nach aus etwa 15 cm starken Platten und 37 cm hohen
und 23 cm breiten Rippen ohne besonderen Fenerschl1tz.
Der Versuch dauerte drei Stunden, während dem die
Decke mit 1367 kglqm helastet war. Nach 15 Minuten
betrug die \Viirme bereits 527 Grad, nach 1 1 /J Stunde
843 Grad und am Schlusse des Versuchs 1004 Grad.
Die geprÜfte nutzbare Fläche war 31 qm groß, die
Decke überspannte also etwa einen R.aum von
5,00.6,00 qm. Es wird herichtet: "Bald nach Beginn
de  Versuches begann unter der Einwirkung des feuers
der Beton an der Unter:;eite abzuspringen: dies dauerte
während der ganzen Dauer des Versuches an. Mit
Beginn des Abspringens setzte auch eine Dllrchbiegung
ein. die sich im Laufe der Probe auf 14,3 cm erhöhte:
die' bleibende Durchbieglln  betrug schließlich 13,8 cm.
\Vährend der Bespritzung mit Wasser, die 21/  Minute.
währte. sprang der Beton, wo der Wasserstrahl un
mittelbar anprallte, oft bis zu den Eiseneinjagen ab.
Sonst blicb die gesamte Konstruktion lmversehrt. ab
gtsehen von einigen Rmbildullgen an der Oberfläche.
die man beim Abräumen der Lasten feststeUte. Be
merkt sei noch, daß weder feuer durch die Decke
schlug, noch diese \\Tasser durchließ.

Verbands., Vereins- usw. Angelegenhelten.
Innungen und Innungsausscbtisse in Preußen. \Vie

aus eincrsoeben erschienenen amtlichen Veroffe[]tlichulJgdC's
Ministeriums iiir Handel und Gewerbe ersichHic11 ist,
bestehen in Preußen gegenwärtig 5803 freie Innupgen,
3005 Zwangsinnul1gen und 310 Innungsallsschüsse.
Interessant ist, daß irrl Laufe der letzten vier Jahre
59 Zwang-sinnungen aufgelöst wl1rden. an deren Stelle
20 freie Innungen traten. Die meisten freien Innun en
hat der tlandwerkskammerbezirk Stettin aufzuweisen,
nämlich 508; es folgen dann BerIin mit 481, lialle mit
431 Posen mit 421 freien Innungen. Die wenigsten
frei n Innungen (7) hat Sigmaring-cn. Von Zwangs
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innurlgen hat die höchste Zahl (254) der fIandwcrks
karnmerhezirk Düsscldorf aufzuweisen. Es folgen
dann frankfurt a. O. mit 249, Berlin mit 224, Brcslau
mit 175 Zwangsinnungen. Stettin hat neben den
meisten freien Innungen auch die meisten hmungsaus
schüsse und zwar 83; weiterhin folgeT! dann Düssel
dorf mit 23 und BeTlin mit 19 Ausschüssen. Oarnicht
vorhanden sind Innungsausschüsse in den tIandwerks
kammeröczirken Bromberg. Posen, Stralsund und
Sigmadngen.

Wettbewerb.
Augsburg, Zur Erlang-uug- von Entwürfen für einen

Saalbau im Anschluß an das an der Göggingerstraße ge
legene Stadtgelände schreibt die Stadtgemeinde unter
den in Deutschland ansässigen Architekten einen \Vett
bewerb mit frist bis zum 15. Mai d. J. aus. Es ist ein
erster Preis von 5000 Jt., ein zweiter Preis von 3000 .11.
und ein dritter Preis von 2000 .It. ausgesetzt. Die Zu
sammensetzung des Preisgerichtes wird später bekannt
gemacht. Die \Vettbcwerbsunterlagen sind von dem
Stadthallamt Augsburg -' Hnchbauabteilung - gegen
Einsendung von 5 .JI. zu beziehen.

Sehnlangelegenheiten.
Besuchsziffern der l'echnischen HocJlschulen. Ocr Be

such in d l1 nachstehend angeführten Technischcl1 Hoch
schulen ist wie folgt festgestellt worden (vgl "Ostd. Bau
Ztg." Nr.103/4, 1911 \I. Nr. 5,1912):

Studierende
aller Abtei1. Architekten1130 ] 98

1332 164596 64
Rechstwesen.

Einseitige Maßnahmen der Organisationsmitglieder
sind unzulässig. (Entscheidung Nr. 209 vom 5. De
zembcr 1911 des Zentralschiedsgerichts für das Bau
gewerbe.) Nach dem Tarifvertrag sind für alle Mlt
gHeder, welche unter den Tarifvertrag fallen, alle ein
seitigen J'\olaHnahmen, insbesondere auch schwarze
Listen, Streik listen. Strcik- und Sperrnachrichten und
Aufstellung von Streikposten unzuJässig. Ist jedoch nach
Entscheidung- der örtlichen Tarifinstanzen festgestellt,
daß el1\lcInc Mitglieder der Organisationen tarifwidrig
gehandelt haben, I1nd beharren diese trotzdem im Tarif
bruch, so steHen sich diese MitgJje-der für die Dauer des
Tarifbrllches allßcrha-lb des Vertrages und tritt gegen
dieselben uneingeschränkte Handlungsfreiheit der Ge
gen organisation ein. Gründe: In Freiberg i. S. wurden
anlaßlich von Differenzen mit Arbeitern vom Arbeit
geberverband sog. schwarze Listen ausgegeben. Das
Öl tliche Schiedsgericht hat dies als Verstoß  egen    4
lind 6 des HauptverU'ages bezeichnet und daher für
unzulässig erklärt. Das Zentral schiedsgericht scllließt
sich dieser Auffassung nebst Begründung vollinhaltlich
an und ergänzt diese Entscheidung dahin, daß für alle
Mitglieder, weJche unter den Tarifvertrag fallen, alle
einseitigen Maßnahmen, somit auch sogen. Streiklisten,
Streik- lind Spo?rrnachrichten. AufsteJlung von Streik
posten nach Maßgabe der    4 und 6 Hauptvertr8gcs
UTIzuIässig- sind. Im Laufe der Verhandlungen wurde
VOll Arbcitgeberscitc die grunclsÜtzliche EntscheidUI1
beantragt, daß gegen tarifbrÜchige Mitglieder der
Organisationen ohne weiteres volle Handlungsfreiheit,
sOl.nit auch die Herausgabe schwarzer Listen zulässig
sei. Das Zentralschiedsgericht hält diesen Antrag im

Stuttgart
Kar!snl 1e
ßraunsehweig.

Bauingen.
190
272
106

J-Iörer und
Gastteiln.

365
167
156

allgemeinen für begründet, da tarifbrüchige MitglIeder
der Organisationen sich allßerhalb des Vertrages stellen
und gegen diese somit alle ZwangsmaRregeln der Uc
genorganisation ohne Beschränkung auf räumliche
Grenzen oder Betriebe  estattet sind; dies gilt insbe
sondere auch dann, wenn die tarifbriichigell Arbeiter
bereits ein anderweitiges...Arbeitsverhältnis bei Mit
gliedern der Arbeitgeberorganisation eingegangen sind.
Anders ist es, wenn Arbciter iIl einem tariflosen Lohn
gebiete streiken und in einern tariflichen Gebiete ein
neues Arbeitsverhältnis begründet haben j da sie nicht
i.arifbrüchig sind und nunmehr unter dem Schutze des
Tarifvertrages stehen.

Die Voraussetzung aber für die Zulässig-keit VOll
einseitigen Maßnahmcn muß die einwandsfreie Fest
stellung des hehauptcten tariiwidrigen Vorgehens der
Mitglieder der Organisationen sein; hierfür sind die ört
Hehen Tarifinstanzen allein geeignet und zuständig. da
nur eine beschleunigte Erledigung unter tunIichster Ab
kürzung der fÜr den Instanzenzug vorgesehenen FrIsten
einen frfolg garantieren kanu.

Bücherschau.
Zeitungs-Katalog iür 1912 der Ifaaseustein und Vogler

Aktiengesellschaft.
Der Katalog ist diesesmal gegen früher äuBcrlich

ganz verändert; all statt in dem länglichen Format, er
scheint er nunmehr in Groß-Quartformat. Im Inha(t ist
der Notizkalender beibehalten worden. Ein Ortsregister,
das ein sofortiges Auffinden der an den betreffenden
Plätzen erscheinenden Tages-Zeitungen ermöglicht, so
wie einc erweiterte, branchenweise Zusammenstellung
der aufgeführten Fachzeitschriften schließen sieh an.

Mitteilungen des Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe der Provo Palen.
Generalversammlung! Zu der am Mittwoch, dell3I. Januar

1912, vormittags 11 Uhr in Stern's Festsälen zu Posen, WilheJmstraße 1 stattfindenden

7. ordentlichen Generalversammlung
laden \Vir auch an dieser Stelle unsere Bundesmitglieder ergebenstein une! bitten um recht zahlreiches Erscheinen.

Tagesordnung:
1. Jahresbericht Über 1911.
2. Kassenbericht über 1911.
3. Entlastung des Kassenfuhrers.
4. Entlastung des Gesamtvorstandes.
5. Bekanntgabe des neuen Vorstandes.
6. a) Aufstellung des Hallshallnngsplancs für 1912.

b) Festsetzung des Beitragsfußes fÜr lQ12.
7. Unsere Verträge bezÜglich Kalk-Zement-Einkauf, Vorzugs

prämien bei Abschluß von Versicherungen, Vertrag mit
der "Qstdeutschen Bau Zeitung"_

8. Unser Wehrscha1z llnd das Jabr 1913.
9. Kurze Belichters!attung der Unterverbände Über ihre Tätia

keit im verflossenen Jahre. Refer.: Die HerreI1Vorsitzencle .
(Die Jahresberichte sind schriftlich zu Übergeben)

10. Erlcdi.gung eingegang.ener Anträge.
11. Anträge fÜr die ordent!. Generalversammlung- des Deutschen

Albeitgeberbundes für das Baugewerbe im März zu Posen.
12 Anträge aus der Versammlung.
13. SatZtIlJgsänderungen.

O. Kartmanl1 j Vorsitzender. Dr. Adler, Syndikus,

Inhalt.
Anleitllug zur Behandlung farbiger Fußböden in Wohnräumen.

- Enlwl1rf zu einer Sparkasse. - Baupolizei undJuristentum._
Die Bau  und Terraingesellschaften i 111 Jahre 1911.   Verschiedenes

Abbildungen.
BlaU 29-31. Architeld OUo Haller in Bres!au: K!eimvohnung's.

häuser bei NÜrnberg.
BtaH .32. A.rchiteklen ChI'. Schneider und F. Meyer in Berlin:

Entwurf zu einer Sp:Jrkasse.

SchriftJeiter: Arch. Prof. A. Just ul1d Baldngenieur M. Preuß in Breslau. CI Verlag Pau] Steinke in Breslau, Sandstraße 10.


